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Einleitung 

I. Problematik der Vorschrift 

Werden einem Erwerber von derselben Person innerhalb von zehn Jahren 
mehrere Zuwendungen gemacht, sind diese Erwerbe nach§ 14 Abs. 1 1 ErbStG 
197 4 2 zusammenzurechnen. Von der Steuer für den Gesamtbetrag wird die Steuer 
abgezogen, die für die früheren Erwerbe zur Zeit des letzten zu erheben gewesen 
wäre. Schwierigkeiten bei der Anwendung des § 14 ErbStG ergeben sich daraus, 
daß der Gesetzgeber eine - wie es zunächst scheinen mag - relativ einfache 
Konstruktion gewählt hat, mit der die Steuer für den mehrfachen Erwerb berechnet 
werden soll. Die dem § 14 ErbStG immanente Berechnungsformel führt in der 
Praxis dann häufig zu Wertungswidersprüchen zwischen Wortlaut, Sinn und 
Zweck der Vorschrift sowie zwischen Grundprinzipien der Steuergerechtigkeit, 
wenn eine Konstellation vorliegt, die vom Grundfall mehrerer getrennter Schen-
kungen innerhalb eines Zehnjahreszeitraumes bei unveränderten sonstigen Daten 
abweicht3. Die Rechtsprechung hat deshalb mehrfach den Anwendungsbereich 
der Vorsclujft eingeschränkt4• 

Ziel dieser Arbeit ist, die der Vorschrift des § 14 ErbStG immanente Berech-
nungsformel auf häufig zu wenig beachtete rechnerische Auswirkungen zu unter-
suchen. Dann wird versucht, diese Auswirkungen rechtlich zu bewerten, vor 
allem vom Wortlaut der Vorschrift abweichende Korrekturen der Rechtsprechung 
auf ihre Zulässigkeil und Geeignetheil zu prüfen und gegebenenfalls einzelfall-
übergreifende Alternativlösungen zu entwickeln. Die Fragen sind deshalb aktuell 
geworden, weil Probleme, die nach dem Wechsel vom ErbStG 1959 zum Gesetz 
von 1974 durch Zeitablauf als erledigt galten5, nach Wiedererlangung der deut-
schen Einheit wegen der in § 37 a Abs. 4 ErbStG6 vorgeschriebenen Zusammen-

! Nach Abs. 2 der Vorschrift gilt eine Höchstgrenze von 70 v. H. für den Nacherwerb, 
die die Steuer für diesen äußerstenfalls betragen darf. Da nach § 19 Abs. 1 ErbStG die 
Progression ohnehin auf 70 v. H. begrenzt ist und Härten bei Tarifsprüngen durch § 19 
Abs. 3 ErbStGausgeglichen werden, kommt § 14 Abs. 2 ErbStG keine große Bedeutung 
zu, vgl. Moench, § 14 Rz. 49; MM-Michel (8. Auf!.), § 14 Rz. 19. Zu den Fällen, in 
denen§ 14 Abs. 2 ErbStG größere Bedeutung hat, vgl. Petzoldt, § 14 Rz. 47. In dieser 
Arbeit wird auf nähere Erläuterungen zu § 14 Abs. 2 ErbStG verzichtet und im folgenden 
von Abs. l der Vorschrift als von § 14 ErbStG gesprochen. 

2 Im wesentlichen identisch mit § 13 ErbStG 1959. 
3 Schulz, S. 255. 
4 Vgl. Aufstellung bei MM-Michel (8. Auf!.), § 14 Rz. 4. 
s Moench, § 14 Rz. 33 a; auch FinMin. Nds., DB 78, 1058. 
6 Neu in das ErbStG eingefügt, BGBl. II 1990, 885 (986). 
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rechnung auch mit nach DDR-ErbStG besteuerten früheren Erwerben wieder 
anstehen. Sie können aber auch bei künftigen Änderungen des ErbStG erneut 
auftreten. 

II. Geschichtliche Entwicklung der Vorschrift 

Eine Zusammenrechnung von mehreren Erwerben wurde erstmals durch§ 14 
ErbStG 1906 für Zuwendungen innerhalb eines Fünfjahreszeitraumes bei Nach-
weis der Steuerersparungsabsicht durch die Finanzbehörde eingeführt. Die tat-
sächlich gezahlte frühere Steuer (sog. Abzugsteuer oder Anrechnungsteuer) wur-
de von der Gesamtsteuer abgezogen, die für die Summe der Einzelerwerbe zu 
berechnen war. Aufgrund der Finanznot Deutschlands nach dem verlorenen ersten 
Weltkrieg wurde auf Antrag der Reichsregierung7 durch § 38 ErbStG 1919 die 
zeitlich unbegrenzte Zusammenrechnung eingeführt. Außerdem entfiel der Nach-
weis der Steuerersparungsabsicht. 1922 wurde die Vorschrift des § 38 ErbStG 
wegen der vielen Schwierigkeiten, die die Veranlagungsbehörden bei ihrer prakti-
schen Handhabung hatten, durch § 17 ErbStG ersetzt. Danach war die Zusammen-
rechnung nicht mehr auf Erwerbe der in den §§ 14 ErbStG 1906 bzw. 38 ErbStG 
1919 angeführten Vorschriften 8 beschränkt, sondern erfaßte sämtliche Vermö-
gensvorteile, auf die die Voraussetzungen des§ 17 ErbStG zutrafen. Die Zusam-
menrechnung wurde wieder zeitlich beschränkt, diesmal auf Erwerbe innerhalb 
eines Zehnjahreszeitraumes. Wichtigste Änderung aber war die erstmals aus-
drückliche Bestimmung, daß nicht die für Vorerwerbe gezahlte Steuer anzurech-
nen sei, sondern eine nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt des Letzterwerbs 
berechnete, sogenannte fiktive Steuer. 1925 wurde aus § 17 ErbStG 1922 die 
Vorschrift des § 13 ErbStG. Gleichzeitig entfiel durch Aufhebung der §§ 10 
Abs. 3, 11 ErbStG 1922 der auf das bereits vorhandene Vermögen des Erwerbers 
erhobene Zuschlag zur Steuer, dessen Ermittlung den Behörden besonders viel 
Aufwand bereitet hatte 9• In dieser Form blieb die Zusammenrechnungsvorschrift, 
zuletzt als § 14 ErbStG 1974, im wesentlichen bestehen. 1974 wurde lediglich 
ein Satz 2 in Absatz 1 angefügt, nach dem Erwerbe mit negativem Steuerwert 
nicht mehr in die Zusammenrechnung einbezogen werden dürfen. 

7 Vgl. Nachweis bei Zimmermann I Mühe, § 38 Rz. I. 
8 In§ 14 ErbStG 1906 hieß es: ,,Angefallene Vermögensvorteile der in den §§ 1 bis 

3 gedachten Art". § 38 ErbStG 1919 lautete: "Mehrere Vermögensvorteile der in§§ 20 
und 40 gedachten Art". 

9 Dabei war strittig, ob frühere Zuwendungen im Zeitpunkt des Letzterwerbs zum 
dann bereits vorhandenen Vermögen des Erwerbers gezählt werden durften; dagegen 
Hoffmann/Henckel, § 38 Rz. 2 a; aA Wünschmann, DStBI., VII. Jg. (1919), S. 395 
Nr. 7. 



Erster Teil 

Rückwirkung der Besteuerung 
des Letzterwerbs auf frühere Erwerbe 

nach zwischenzeitliehen Gesetzesänderungen 

I. Problematik 

Der Wortlaut des§ 14 Abs. 1 ErbStG mag auf den ersten Blick dafür sprechen, 
daß es bei der Zusammenrechnung des Letzterwerbs mit früheren Erwerben nur 
um die Besteuerung dieses Letzterwerbs geht. So ist die Auffassung vertreten 
worden, lediglich der letzte Erwerb werde in eine höhere Stufe des Progressionsta-
rifs gehoben, während die Steuer auf frühere Erwerbe unverändert bleibe 1• Wäre 
dies zutreffend, würden durch die Zerlegung einer einheitlichen Zuwendung in 
mehrere zeitlich getrennte Teilzuwendungen die ersten Zuwendungen in niedrige-
ren Progressionsstufen verbleiben, als es unter Berücksichtigung sämtlicher Zu-
wendungen geboten wäre. 

Wenn sich nach der Vorschrift des§ 14 ErbStG die Besteuerung eines Nacher-
werbs nachträglich auf die effektive Steuerlast früherer Erwerbe jedoch erhöhend 
auswirken sollte, müßte darin eine Rückwirkung der Besteuerung des Letzter-
werbs auf die Besteuerung der Vorerwerbe gesehen werden. Dann würde sich 
das Problem der Zulässigkeit einer solchen Rückwirkung stellen und sich noch 
verschärfen, wenn in der Zeit zwischen zwei zusammenzurechnenden Erwerben 
Änderungen des Gesetzes oder der persönlichen bzw. sachlichen für die Besteue-
rung relevanten Verhältnisse zum Nachteil des Steuerpflichtigen eingetreten sind. 

II. Rechnerische Rückwirkung im Grundfall der Zusammenrechnung 

1. Der Grundfall der Zusammenrechnung 

Zunächst ist deshalb zu prüfen, ob und inwieweit bei einer Zusammenrechnung 
mehrerer Erwerbe nach § 14 Abs. 1 ErbStG im Zeitpunkt des Letzterwerbs die 

I BFH BStBl. II 68, 239 (243); 77,50, voll abgedruckt in BFHE 120, 274 (275); 
Troll, BB 77, 837 (838); ders., § 14 Rz. 1; aus früherer Zeit z. B. Kapp (l. Aufl.), § 13 
Rz. 3; Megow (3. Aufl.), § 13 Tz. I. Auch das neuesteUrteil zu § 14 ErbStG scheint 
in diese Richtung zu gehen, vgl. BFH BStBl. II 91, 522 (523). 

2 JUlieher 
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